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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 15.01.2018

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:

VO/2018/404
öffentlich
11.01.2018
Herr Röschmann

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen Bearbeiter/in: Lüer, Christiane

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Kunstpreisverleihung 2018, Mitteilungsschreiben
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt 

2. Sachverhalt: Im Jahr 2018 wird erneut der Kunstpreis des Landes Schleswig-
Holstein zur Anerkennung und zur Förderung des künstlerischen Schaffens 
verliehen. Ein Informationsschreiben bzw. einen Aufruf zur Findung von geeigneten 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Schreiben der Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 

Gemäß Erlass des Ministerpräsidenten vom 15.08.2005 – StK 343 – 3506.61 wurde 
die Richtlinie für den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein erlassen. Danach 
stiftete die Landesregierung im Jahre 1950 diesen Preis zur Förderung der Kultur. 

Der Kunstpreis wird als Würdigung eines Gesamtwerks in Anerkennung künstlerisch 
hervorragender Leistungen verliehen, oder zur Förderung junger Künstler 
(Förderpreis), deren bisherige Entwicklung eine besondere Förderung 
wünschenswert erscheinen lässt.

Der Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein wird auf Empfehlung des 
Künstlerischen Beirates vom Ministerpräsidenten verliehen.

Die Ministerin regte an, dass der Förderpreis an junge Künstlerinnen und Künstler 
gehen soll, die/der in ihren/seinen künstlerischen Arbeiten mit digitalen Medien 
arbeitet. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten sind bis zum 31.01.2018 zu 
benennen.

Insoweit werden die Fraktionen gebeten, Vorschläge dem Beauftragten für kulturelle 
Angelegenheiten des Kreises kurzfristig mitzuteilen. Dieser wird dann geeignete 
Vorschläge in der Sitzung des Ausschusses zur Beratung und Entscheidung 
vorstellen.
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Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: Schreiben der Ministerin vom 24.11.2017 


